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Abb. 45: Verwandtschaft als Mechanismus der Macht. Allianzwappen von Christoph Werdmüller
und Veronika Holzhalb am Haus zum Dach in Zürich (Limmatquai 56), 1620 (Archiv Kdm).
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Politische Eliten im frühneuzeitlichen Zürich

Ulrich Pfister

Sozialstruktur und Zusammensetzung des Regiments

Einen guten Einstieg in die Thematik bietet die Betrachtung der Sozialstruktur der

Bürgerschaft Zürichs in der frühen Neuzeit (Tab. 1). Der Anteil der Handwerker ging
zwischen dem späten 16. Jahrhundert von etwa drei Vierteln auf die Hälfte zurück.
Darin schlägt sich die Tatsache nieder, dass sich zahlreiche Gewerbe, besonders in den
Bereichen der Textil- und Metallverarbeitung, in der frühen Neuzeit ansatzweise zu
Gewerben mit grossräumigen Massenmärkten entwickelten, denen gegenüber das

lokale Handwerk wenig konkurrenzfähig war. Auch war eine allmähliche Ausbreitung
des Handwerks in Landgebiete, in denen die Löhne tiefer als in der Stadt waren, nicht
zu verhindern. Nur die auf den lokalen Markt ausgerichteten Gewerbe, die Güter des

höheren Konsumbedarfs herstellten (Hutausstaffierer, Zuckerbäcker, Steinmetze etc.)
konnten in Zürich eine Expansion erfahren.1

Tab. 1: Sozialstruktur der Zürcher Bürgerschaft in der frühen Neuzeit (Anteile in Prozent)

1599 1637 1671 1730 1762 1799

Handwerker 77,6 71,0 66,8 57,3 49,9 49,1

Geistliche 9,4 12,4 14,2 16,8 17,4 16,9
Rentner 5,1 6,6 6,7 9,2 14,8 14,1

Kaufleute 2,6 4,2 6.4 8,9 11,5 12,4

Freie Berufe 5,3 5,8 5,9 7,8 6,4 7,5
Anzahl Bürger (1555) (1529) (1851) (2317) (2189) (1991)

Quelle: Guyer: Soziale Schichtung (wie Anm. 1), 24.

Umgekehrt erfuhren verschiedene Elitegruppen eine zum Teil markante Expansion.
Dies betrifft erstens die Geistlichen, nach den Handwerkern bereits die wichtigste
Berufsgruppe. Ende des 16. Jahrhunderts umfasste sie knapp einen Zehntel, im
18. Jahrhundert dann etwa einen Sechstel der Bürgerschaft. Ihre Expansion ist als

Folge einerseits der Verdichtung des Netzes an Pfarreien im Kantonsgebiet im Zuge
der Konfessionalisierung und des allgemeinen Bevölkerungswachstums, andererseits
der zunehmend dominanten Stellung der Zürcher Kirche im nordostschweizerischen
Protestantismus zu sehen. Zweitens und drittens sind die sich in einem gewissen
Gleichschritt entwickelnden Gruppen der Rentner und Kaufleute zu nennen. Beide
Gruppen waren im 16. Jahrhundert noch sehr klein, in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts umfassten sie dagegen je etwa einen Achtel der Bürgerschaft, die
Rentner etwas mehr. Als Rentner werden hier Personen bezeichnet, die vom Einkom-
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men aus Kapitalvermögen lebten, aber auch Besitzer von Gerichtsherrschaften und
Offiziere in fremden Diensten. Nach der Aufgabe des zwinglianischen Solddienstverbots

im frühen 17. Jahrhundert erlangten die fremden Dienste bis ins frühe
18. Jahrhundert wieder eine gewisse Bedeutung, aber die Mehrzahl der Zürcher
Rentner des späteren 17. und 18. Jahrhunderts war in erster Linie Bezieher von Renten

aus Kapitalvermögen. Das Wachstum der Gruppe speiste sich vor allem aus Nachkommen

von Kaufleuten beziehungsweise aus Heiratsverbindungen mit Kaufmannstöchtern.

Dies erklärt auch die in etwa synchrone Entwicklung der Anteile von
Rentnern und Kaufleuten. Das starke Wachstum der letzteren Gruppe steht seinerseits

im Zusammenhang mit der rasanten Entwicklung des protoindustriellen Textilgewer-
bes seit dem Ausgang des 16. Jahrhunderts, das auf Seiten der Fernkaufleute, Verleger
und Manufakturbesitzer zu einer Akkumulation von grossen Vermögen geführt hat.

Die vierte Gruppe schliesslich, die freien Berufe, bestand aus Ärzten, Apothekern und

wenigen Professoren (soweit diese nicht Geistliche waren). Nicht zuletzt aufgrund der
Tatsache, dass Zürich, wie andere eidgenössische Orte, ein reines Honoratiorenregiment

aufwies, so dass insbesondere ein Stand an professionellen Juristen fehlte,
blieb die Gruppe der freien Berufe in der ganzen frühen Neuzeit relativ klein.2

Der hier nur in sehr groben Strichen skizzierte Wandel Zürichs von einer
Handwerkerstadt zu einem Standort des protoindustriellen Textilgewerbes sowie

einem kirchlichen und administrativen Zentrum spiegelte sich auch in der Struktur der

politischen Elite. Dieser Vorgang ist vor der Hintergrund der bereits angesprochenen
Tatsache zu sehen, dass Zürich ein Honoratiorenregiment darstellte. Damit ist gemeint,
dass politische Funktionen weitgehend ehrenamtlich wahrgenommen wurden, und

zwar durch Personen, die sowohl zeitlich als auch hinsichtlich ihres Einkommens
abkömmlich waren. Anders als etwa in Bern beschränkte sich in Zürich die Beteiligung
an politischen Ämtern nicht auf eine bestimmte Gruppe von Familien; die Begrenzung
der Regimentsbeteiligung auf eine Elite konnte bestenfalls durch Tradition und
Ansehen begründet werden.3

In Zürich bestand das Regiment aus dem Grossen und dem Kleinen Rat. Der
Kleine Rat traf sich seit den Verwaltungsreformen des frühen 17. Jahrhunderts mehr
oder weniger täglich, und aus seiner Mitte rekrutierten sich die Inhaber der Spitzenämter,

insbesondere die sogenannten Standeshäupter (zwei Bürgermeister, vier
Statthalter, zwei Säckelmeister, ein Obmann gemeiner Klöster, das heisst der Verwalter des

säkularisierten Kirchenguts). Mitglieder des Kleinen Rats verwalteten auch die in der
Nähe der Stadt gelegenen sogenannten Obervogteien. Die Verwalter der meisten

Landvogteien dagegen, die wegen der Entfernung ausserhalb der Stadt residierten,
hatten seit 1589 beziehungsweise 1624 dem Grossen Rat zu entstammen. Obwohl
dieser im 17. Jahrhundert nur wenige Male jährlich, im 18. Jahrhundert drei- bis

viermal im Monat, zusammentrat, war er somit ebenfalls an der Verwaltung beteiligt.
Insgesamt umfasste das Regiment 212 Personen; angesichts der Tatsache, dass die Stadt

nur zwischen ca. 1500 und 2300 politisch vollberechtigte Bürger aufwies, war die
statistische Chance, der politischen Elite zuzugehören, relativ gross.4

In unterschiedlichen Wahlverfahren wurde das Regiment teils gewählt, teils ergänzte

es sich selber. Als massgebliche Körperschaften mit festem Anspruch auf eine

bestimmte Anzahl Sitze im Regiment fungierten dabei die ursprünglich adelige
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Konstaffel sowie die zwölf Zünfte. Für die Entwicklung der politischen Elite in der
frühen Neuzeit zentral ist die Tatsache, dass Rentner und Kaufleute seit 1489/98 die
Freiheit der Zunftwahl besassen. Dies führte dazu, dass sich diese beiden Gruppen, die
noch im ausgehenden 16. Jahrhundert weitgehend auf Konstaffel, Saffran und Meise
konzentriert waren, in der Folgezeit auf sämtliche Zünfte ausbreiteten und von diesen

aus ins Regiment gelangen konnten. Von Handwerkskörperschaften entwickelten sich

damit die Zünfte zu Wahlgremien. Im Ergebnis führte dies dazu, dass 1790 nur noch 37

der 212 Regimentsstellen von Handwerkern eingenommen wurden (17,4%). 1599

waren es noch 141 gewesen; dieser Anteil von 66,5% lag nur wenig tiefer als der Anteil
der Handwerker an der Bürgerschaft insgesamt (77,6%; Tab. 1). Dagegen wuchsen die

Vertretungen der Rentner von 54 (davon 24 im Rahmen der Ratsvertretung der

Konstaffel) auf 94, diejenigen der Kaufleute von 17 auf 81. Jenseits der Veränderung
der Sozialstruktur fand somit eine Einengung der politischen Elite auf die soziale und
wirtschaftliche Elite statt.5

Dieser Vorgang, der auch als eine Abschliessung der Herrschaftskreise bezeichnet
worden ist, bildet den Gegenstand des ersten Hauptteils der weiteren Ausführungen.
Im zweiten Hauptteil wird die innere Differenzierung der Elite behandelt.

Die Abschliessung der Herrschaftskreise im 17. Jahrhundert

In der älteren Forschung hat man die zunehmende Einengung der Regimentsbeteiligung

auf eine soziale und wirtschaftliche Elite in der frühneuzeitlichen
Eidgenossenschaft in erster Linie dadurch zu erfassen versucht, dass man die Anzahl der in
den Räten vertretenen Familiennamen gezählt hat. Dabei zeigt sich in der Regel über
die Zeit hinweg eine Abnahme.6 Dies gilt auch für Zürich: Zwischen 1599 und 1730

reduzierte sich die Anzahl der im Regiment zu findenden Familiennamen von 125 auf
87 (Tab. 2).

Die Sache hat allerdings einen Haken: Auch die Anzahl der Familiennamen
innerhalb der Bürgerschaft ging in der frühen Neuzeit erheblich zurück; betrachtet
man den Zeitraum zwischen 1599 und 1730, so war der Rückgang der Anzahl der
Namen in der Bürgerschaft sogar noch etwas stärker als innerhalb des Regiments, so
dass der Eindruck entsteht, dass das Regiment leicht offener geworden wäre und dass

keine Abschliessung stattgefunden habe. Dieser Befund kommt einerseits dadurch
zustande, dass das Bürgerrecht ab der Mitte des 16. Jahrhunderts zunehmend, in den

Tab. 2: Anzahl Bürgerfamilien und Anzahl Familiennamen im Regiment, 1599-1730

1599 1637 1671 1730

Im Regiment 125 106 95 87

Bürgerfamilien 500 437 392 310
Prozent im Regiment 25,0 24,3 24,2 28,1

Quelle: Guyer, Soziale Schichtung (wie Anm. 1), Anhang.
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1640er Jahren gänzlich abgeschlossen wurde, so dass danach keine Zuwanderer mehr

aufgenommen wurden. Andererseits gilt, dass in der frühen Neuzeit in der Oberschicht
die Sterblichkeit etwas geringer, das Heiratsalter tiefer und die Fruchtbarkeit höher

waren als in den übrigen sozialen Gruppen. Im gleich anschliessend weiter analysierten
Material zu 22 Bürgergeschlechtern etwa lag das durchschnittliche Heiratsalter der
Frauen von Regimentsmitgliedern bei 20,6 Jahren, bei den übrigen bei 23,9 Jahren, und

wenigstens im 17. Jahrhundert wiesen Regimentsmitglieder mehr Söhne auf als die

übrigen. Entsprechend war die Chance, dass eine Familie im Mannesstamm ausstarb, in
der Oberschicht geringer als in den anderen sozialen Gruppen.7

Nun lässt sich der Vorgang der Abschliessung der Herrschaftskreise durchaus auch

direkter erfassen, und zwar durch eine Analyse der intergenerationellen sozialen

Mobilität. Dies erfordert allerdings relativ präzise genealogische Angaben, die nur für
einen Teil der Bürgerschaft vorliegen. Tab. 3 basiert auf der Auswertung von 22

gedruckten Genealogien, die zwischen etwa 7 und 15% der Bürgerschaft abdecken.
Die Angaben sind insofern nicht repräsentativ, als eine Verzerrung zugunsten der
Oberschicht besteht (der Handwerkeranteil ist nur etwa halb so hoch wie in der

Gesamtbürgerschaft) und die ausgewählte Population sehr viel rascher wuchs als die

Gesamtbürgerschaft (es konnte keine ausgestorbene Familie berücksichtigt werden).
Immerhin kontrollieren die meisten der nachfolgend präsentierten Auswertungen die

Verzerrung zugunsten der Oberschicht. In der weiteren Analyse gelten Aufwärtsmobile

konkret als Personen, die im Alter von 40 Jahren dem Grossen oder Kleinen
Rat angehörten, während ihre Väter in diesem Alter (oder beim Tod, falls sie in

jüngerem Alter starben) ausserhalb des Regiments gestanden hatten. Abwärtsmobile
sind umgekehrt Personen, die im Unterschied zu ihren Vätern im Alter von 40 Jahren

nicht dem Regiment angehörten.8
Betrachtet man zunächst den Anteil der Mobilen insgesamt, so ist nur eine relativ

geringfügige Abnahme über das 17. Jahrhundert hinweg zu beobachten (von 35,7 auf
28,4%). Dies hängt damit zusammen, dass sich Abwärtsmobilität und Aufwärtsmobilität

konträr entwickelten: Die Aufwärtsmobilität brach vom zweiten zum dritten
Viertel des 17. Jahrhunderts drastisch ein (von 15,3 auf 4,2%), während die Abwärtsmobilität

eher etwas zunahm. Es ist deshalb zwischen den Komponenten der zirkulären
und der strukturellen Mobilität zu unterscheiden: Strukturelle Mobilität betrifft
Positionsänderungen, die durch die Veränderung der Sozialstruktur zwischen Vater-
und Sohngeneration erzwungen wird. Eigentlich würde man erwarten, dass dieser
Faktor angesichts des konstanten Umfangs des Regiments keine Rolle spielt. Die
Analyse betrachtet jedoch individuelle Biographien: Väter mit mehreren Söhnen, die
mindestens 40 Jahre alt wurden, kommen entsprechend auch mehrmals vor. Angesichts
der schon erwähnten Tatsache, dass sich Oberschichten eher überreproduzierten, die

übrigen sozialen Gruppen sich dagegen eher unterreproduzierten, resultierte in der
frühen Neuzeit allgemein, also nicht nur in Zürich, eine strukturelle Abwärtsmobilität.
Dass die strukturelle Mobilität in der untersuchten Population im 17. Jahrhundert
zunahm, kann mit dem starken demographischen Wachstum der vom 16. zum 17.

aufgestiegenen, im Sample durch die Familien Escher vom Glas, Hirzel und Rahn stark
vertretenen neuen Elite erklärt werden.9
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Tab. 3: Intergenerationelle Mobilität bezüglich der Regimentszugehörigkeit, 1550-1673 Geborene
in 22 Familien (Anteile in Prozent)

1550-1579 1580-1609 1610-1639 1640-1673

aufwärts mobil
abwärts mobil

12,9

22,9
35,7

-10,0
25,7

(70)

15,3
16,5

4,2
24,6

3,7

24,7
28,4

-21,1
7,4

(190)

mobil insgesamt
strukturell mobil

31,8
-1,2
30,6

(85)

-20,3
28,8

zirkulär mobil
Anzahl Fälle (118)

8,5

Aus: Pfister: Geburtenbeschränkung (wie Anm. 6), 138,274.

Subtrahiert man die strukturelle Mobilität von der gesamten Mobilität, so kommt
man zu einem einfachen Mass für zirkuläre oder Austauschmobilität, und der Wert für
diese Komponente nahm vom zweiten zum dritten Viertel des 17. Jahrhunderts
drastisch ab (von 30,6 auf 8,5%).10 Man kann also daraus schliessen, dass in den

mittleren Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts der Zugang zu Herrschaftskreisen erheblich

schwieriger geworden ist, also eine eigentliche Abschliessung der Herrschaftskreise

stattgefunden hat.

Da dieser Vorgang in keinerlei Weise durch rechtliche Normen verursacht wurde,
interessieren vielmehr strukturelle Gründe. Auch hier kann die statistische Analyse der
22 Genealogien wenigstens einen Einstieg ermöglichen. Figur 1 zeigt einige Determinanten

der Regimentszugehörigkeit und damit wichtige Aspekte des Statuszuweisungsprozesses

der zwischen 1550 und 1673 geborenen Männer. Basis ist eine loglineare
Analyse der dichotomen Ausprägung aller Variablen. Gezeigt werden in der Figur die

Lambda-Koeffizienten der statistisch signifikanten Effekte. Diese haben keine intuitive

Bedeutung; zu interpretieren sind in erster Linie ihr Betrag im Vergleich mit
anderen Koeffizienten sowie ihr Vorzeichen.11
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Figur 1: Determinanten der RegimentsZugehörigkeit in 22 Gruppen von Patronymen («Familien»),

1550-1673 Geborene (Pfadanalyse dichotomer Variablen nach Goodman; Lambda-Koeffi-
zienten statistisch signifikanter Effekte)

Aber beim Tod

Variablen: Sohn beziehungsweise Vater: Zugehörigkeit zum Regiment im Alter von 40 Jahren
(beim Vater anlässlich des Todes, wenn dieser jünger verstarb); ältere Brüder: Vorhandensein
älterer Brüder beim Tod des Vaters; Alter beim Tod des Vaters: 25 und älter beziehungsweise
jünger; Periode: Sohn vor 1610 beziehungsweise ab 1610 geboren.

Basis: Pfister: Geburtenbeschränkung (wie Anm. 7), 142.

Einige Effekte in Figur 1 sind trivial beziehungsweise schon bekannt: Der starke
Einfluss der Regimentszugehörigkeit des Vaters auf diejenige des Sohns (lambda
0,456) zeigt die beträchtliche Statusvererbung beziehungsweise die geringe soziale

Mobilität an. Der negative Effekt der Periode auf den Regimentsstatus des Sohns ist
wohl zum Teil ein Ausfluss der steigenden strukturellen Abwärtsmobilität. Zum Teil
könnte er auch Folge einer Zunahme der Lebenserwartung sein (Zusammenhang
zwischen Periode und dem Alter beim Tod des Vaters), die dazu führte, dass

Regimentsstellen angesichts der üblichen Wahl auf Lebenszeit länger besetzt wurden
und damit die Chance eines einzelnen sank, ins Regiment zu gelangen.12 Weiter ist der
Interaktionseffekt der Regimentszugehörigkeit des Vaters und der Periode (lambda
0,137) zu erwähnen; er widerspiegelt die Zunahme der Statusvererbung in den

Jahrzehnten um 1650. Dass der Effekt statistisch signifikant ist, impliziert bereits, dass

die weiteren im Modell vorhandenen Effekte die Abnahme der sozialen Mobilität
höchstens teilweise erklären können. Schliesslich belegt der Zusammenhang zwischen
der Regimentszugehörigkeit und dem Vorhandensein älterer Brüder beim Tod des

Vaters (lambda 0,157) die früher gemachte Aussage, dass die Oberschicht mehr
Nachkommen aufwies als die übrigen sozialen Gruppen.

Neue Erkenntnisse bringen zwei Interaktionseffekte: erstens den negativen
Interaktionseffekt der Regimentszugehörigkeit des Vaters und des Vorhandenseins

des I 'aters

Sohn

Periode
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älterer Brüder beim Tod des Vaters auf den politischen Status des Sohns (lambda
-0,123). Er bedeutet, dass die Chance der nachgeborenen Söhne von
Regimentsmitgliedern, ins Regiment zu gelangen, kleiner war als diejenige der erstgeborenen
Söhne. Die strukturelle Abwärtsmobilität vollzog sich somit wesentlich über einen
innerfamiliären Prozess der Abschichtung nachgeborener Söhne. Vermutlich wurde
dies wenigstens zum Teil durch Vorschriften mitbewirkt, wonach in derselben Ratsrotte
(es existierten traditionell zwei Ratsrotten) weder Vater und Sohn noch zwei Brüder
sitzen durften. Allerdings wurden diese Vorschriften vor 1713 wenig befolgt, so dass

ihre Relevanz schwer zu beurteilen ist. Jedenfalls waren sich die Zeitgenossen dieses

Vorgangs wohl bewusst und suchten ihn planvoll möglichst nicht allzuoft eintreten zu
lassen: Regimentsmitglieder, im 18. Jahrhundert vor allem die Magistraten und weniger

die Kaufleute, gingen in ihren Ehen zur Geburtenbeschränkung über, wenn die

Anzahl der Söhne etwa zwei bis drei erreichte, während die Anzahl der Töchter für die

Familienplanung nur von geringer Relevanz war.13

Zweitens ist der Dreiwegeffekt von Periode, Vaterstatus und Alter beim Tod des

Vaters (lambda 0,126) zu erwähnen. Da er die Periode enthält, impliziert er eine

wenigstens teilweise Erklärung der Abnahme der zirkulären Mobilität im politischen
Bereich. Inhaltlich bedeutet er, dass das Alter beim Tod des Vaters nach etwa der Mitte
des 17. Jahrhunderts, nicht aber davor, die Chance, dass der Sohn eines Regimentsmitglied

ebenfalls ins Regiment gelangte, positiv beeinflusste. Offensichtlich war es für
die politische Karriere ab den mittleren Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts zunehmend

wichtig, dass die Väter den gesamten Lebenseinkommenszyklus und den gesamten
Cursus honorum eines Magistraten durchlaufen hatten, um auf der Basis ihrer
ökonomischen Ressourcen und ihres Sozialkapitals in Gestalt informeller Netzwerke
mit Trägern politischer Macht die Söhne in der politischen Elite zu plazieren.
Umgekehrt scheint der frühe Tod eines Magistraten die Karrierechancen seiner
männlichen Nachkommen zunehmend negativ beeinflusst zu haben.

Zwei weitere Befunde bestärken diese Interpretation. Einerseits setzte seit den

1620er Jahren eine Diskussion um das sogenannte Praktizieren ein, die zwischen 1640

und 1660 einen Höhepunkt erreichte. In der Eidgenossenschaft der frühen Neuzeit
bezeichnete der Begriff des Praktizierens eine Reihe von Techniken zur Manipulation
von Wahlen, die von Wahlabsprachen bis zu Geschenken und eigentlichen Bestechungen

reichten. Offensichtlich waren die für die Abschliessung der Herrschaftskreise
entscheidenden Jahrzehnte durch eine hohe Konkurrenz um Regimentsstellen und
damit durch einen steigenden Einsatz von Ressourcen zu ihrer Erlangung geprägt.14

Andererseits fällt auf, dass die Zunahme der Statuskristallisation, das heisst des

Überlappens von politischer und wirtschaftlicher Elite, zeitgleich zum Rückgang der
Mobilität bezüglich der Regimentszugehörigkeit erfolgte. Unter den Handwerkern, die

in den früher untersuchten 22 Genealogien verzeichnet sind, gelangten von den 1550-
1579 Geborenen 21,1%, von den 1580-1609 Geborenen noch 18,0% und von den 1610—

1639 Geborenen nur noch 5,9% in die Räte. Auch diesen Vorgang nahmen die

Zeitgenossen durchaus wahr, denn um die Mitte des 17. Jahrhunderts bildete sich in
den Anreden die Differenz zwischen «Herr» und «Burger» heraus. In Verbindung mit
den vorherigen Befunden lässt sich daraus schliessen, dass die Handwerker ab den

mittleren Dekaden des 17. Jahrhunderts nicht mehr über die für den Zugang zum
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Regiment erforderlichen materiellen und sozialen Ressourcen verfügten und deshalb

politisch zunehmend marginalisiert wurden.15

Doch wodurch kam die starke Konkurrenz um die Einsitznahme ins Regiment
zustande? Die Antwort ist klar: Es handelt sich um die im späten 16. Jahrhundert neu
entstandenen Gruppen von im exportorientierten Textilgewerbe engagierten
Fernkaufleuten und die mit jenen verbundenen Honoratioren. Aufgrund der Expansion der

Textilproduktion sowie ihres demographischen Wachstums nahm der Umfang dieser

neuen Elite in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stark zu, so dass sich angesichts
der konstanten Zahl politischer Ämter die Konkurrenz um diese zwangsläufig intensivieren

musste.16

Ausgangspunkt dieses Prozesses ist der enorme Reichtum wenigstens der führenden

Verlagsherren. Während im späten 16. Jahrhundert die grössten Vermögen in
Zürich ungefähr 30'000 bis 40'000 Gulden betragen hatten, hinterliessen bereits die

ersten grossen Textilunternehmer David und Heinrich Werdmüller bei ihrem Tod

(1625/27) 282'000 beziehungsweise 350'000 Gulden. Auch in der Folgezeit finden sich

unter der Spitzengruppe regelmässig Vermögen von 200'000 Gulden und mehr.17

Gleichzeitig bestand ein erhebliches Interesse an einer Umsetzung dieses wirtschaftlichen

Gewichts in politischen Einfluss. Zum einen war das Verlagsgewerbe, das in dieser

Zeit noch auf die Herstellung von einfachen Standardprodukten ausgerichtet war, auf
einen sicheren Zugang zu Exportmärkten mit günstigen Eintrittsbedingungen (etwa
was Wegzölle und den Schutz von Eigentumsrechten betraf) angewiesen. Zum andern
bestand das Bedürfnis nach einer Kontrolle der ländlichen Arbeitskräfte, insbesondere

was die häufige Veruntreuung von Rohmaterialien anbelangte. Beides verlangte
aktives staatliches Handeln. Es ist so kein Zufall, dass 1613-1618 durch den Abschluss
eines Bündnisses mit Venedig und durch den Beitritt zum französischen Soldbündnis
eine eindeutige aussenpolitische Neupositionierung Zürichs erfolgte; beide waren für
die Zürcher Protoindustrie wichtige Märkte. Und zwischen den 1590er und den 1620er

Jahren nahm auch die Entwicklung der Gewerbepolizei in der Verlagsindustrie ihren
Anfang.18

Diese Vorgänge wurden an entscheidender Stelle von Magistraten aus dem Umfeld
der Kaufmannschaft mitgestaltet. 1609-1652 war mit Leonhard (1553-1617, Bürgermeister

ab 1609) und Hans Heinrich Holzhalb (1564-1637, Bürgermeister ab 1617)
sowie mit Salomon Hirzel (1580-1652, Bürgermeister ab 1637) immer einer der beiden

Bürgermeister ein Mann, der wenigstens während eines Teils seiner Biographie als

Verleger im Textilgewerbe aktiv gewesen war. Nach einem Unterbruch von fast zwei
Jahrzehnten wurde mit Hans Kaspar Hirzel (1617-1691) 1669 wieder jemand
Bürgermeister, der zwar selbst nie aktiver Kaufmann, jedoch mit der Kaufmannschaft auf

vielfältige verwandtschaftliche und kapitalmässige Weise verbunden war. Ab 1678

waren dann zunächst der zweite Bürgermeister, nach dem Tod Hirzeis für zwei
Jahrzehnte sogar beide Amtsträger zeitweise aktive Fabrikanten gewesen; es handelt
sich um die Cousins Hans Kaspar (1625-1696, Bürgermeister ab 1691) und Heinrich
Escher (1626-1710, Bürgermeister ab 1678) sowie um Andreas Meyer (1635-1711,
Bürgermeister ab 1696).

Darüber hinaus verfügten die Kaufleute in manchen Jahrzehnten im Regiment
über eine sehr einflussreiche Stellung. Ein gewisser Höhepunkt ist in der ersten Hälfte
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der 1640er Jahre festzustellen, während der es Salomon Hirzel jahrelang gelang, die
Demission seines amtsunfähig gewordenen politischen Gegners, des zweiten
Bürgermeisters Bräm, zu hintertreiben und damit faktisch allein an der Spitze des Staats zu
stehen. Um 1645 besass er im Regiment eine breite verwandtschaftliche Basis: Sein

gleichnamiger ältester Sohn war seit 1644 Statthalter (und damit ebenfalls Standeshaupt),

und Hans Kaspar, der zweitjüngste Sohn und spätere Bürgermeister, wurde
1645 Unterschreiber. Letzterer nahm an den Ratssitzungen teil und verfügte in der
Kanzlei nach dem Stadtschreiber über eine führende Position. Die übrigen vier Söhne

gehörten zu diesem Zeitpunkt noch dem Grossen Rat an. Die zwei Vettern Hans

Kaspar und Christoph Hirzel sassen dagegen 1645 im Kleinen Rat. Von den Schwiegersöhnen

waren Hans Kaspar Wolff und Hans Ulrich Hottinger Kleinräte, Konrad
Grebel (1615-1674, später Bürgermeister) Grossrat. Hirzeis Familie stellte damit sechs

Mitglieder des Kleinen Rats (total 50 Mitglieder). Weiter war Salomon (Sohn) seit 1641

Schwiegervater eines Sohns von Ratsherr Johann Kaspar Escher. Über die Frau des

jüngeren Salomon, deren Mutter eine Tochter des Bürgermeisters Leonhard Holzhalb

war, bestanden weiter verwandtschaftliche Beziehungen zu deren Bruder Hans
Heinrich Holzhalb, der seit 1640 im Kleinen Rat sass. Der Vater von Salomons (Sohn)
Frau war dagegen Beat Werdmüller; einer seiner Cousins der einflussreiche spätere (ab
1648) Säckelmeister Hans Konrad Werdmüller, ein Protégé von Bürgermeister Salomon.

Gleichzeitig war Beat Werdmüller auch ein Cousin der Töchter David
Werdmüllers, so dass der Ratsherr Gossweiler ebenfalls entfernt mit der Hirzelschen Sippe

verschwägert war. Mindestens ein Fünftel der Kleinratsmitglieder stand also durch
familiäre Beziehungen mit dem Bürgermeister in Verbindung.19

Dieses Beispiel verweist auf die Mechanismen, über die ökonomische Ressourcen
in politische Macht umgesetzt wurden. Nur die Zunftmeister wurden durch alle
Zünfter gewählt; die Wahlen zu den übrigen Ämtern unterlagen unterschiedlichen
Verfahren, über die sich das Regiment selbst ergänzte.20 Es war somit nicht erforderlich,

eine breite Anhängerschaft unter den Bürgern zu mobilisieren; viel wichtiger war
es, informelle Netze mit massgeblichen Machtträgern zu knüpfen. Dabei kamen zwei

Techniken zum Einsatz. Die eine betrifft den politischen Klientelismus, wobei ein

Machtträger die Karriere eines meist jüngeren Honoratioren im Gegenzug zu politischer

Unterstützung förderte. Wir kennen solche Netzwerke nur in Ausnahmefällen,
wie etwa bei der oben erwähnten Beziehung zwischen dem Bürgermeister Salomon
Hirzel und dem späteren Säckelmeister Hans Konrad Werdmüller.

Die andere Technik des Aufbaus informeller Machtnetze innerhalb der Elite, die im
Fall von Bürgermeister Salomon Hirzel sehr prominent in Erscheinung tritt, ist

Verwandtschaft. Dabei spielten offensichtlich sowohl agnatische (gleiche Abstammung
in der Manneslinie) als auch kognatische Beziehungen eine Rolle. Die grosse Bedeutung

von Verschwägerungen für die soziale Identität von Zeitgenossen kommt gut im
Genre der Allianzwappen bei Hausverzierungen, Wandschmuck, Wappenscheiben, Ex
libris und sogar Waffeleisen zum Ausdruck.21 Die politische Relevanz von Verwandtschaft

führte dazu, dass eine ältere Literatur für das Ancien Régime von einem

Familienregiment oder einer Geschlechterherrschaft sprach, die allerdings sowohl

agnatisch als auch kognatisch zu denken ist.22 Aus der politischen Bedeutung von
Verschwägerungen folgte auch, dass Frauen, auch wenn sie über keinerlei formale
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politische Rechte verfügten, durchaus über eine gewisse abgeleitete Macht als

einflussreiche Fürsprecherinnen verfügten. Diese Rolle konnte dadurch verstärkt
werden, dass Honoratioren häufig auf Reisen waren, sei es im Zusammenhang mit der

Verwaltung der Landschaft, sei es in eidgenössischen Angelegenheiten. Zwar kam es

anders als in Basel nie zu einem eigentlichen «Weiberregiment», aber die Tätigkeit von
Frauen als «brokers», als Vermittlerinnen der Macht, sollte trotz ihrer schwierigen

Belegbarkeit nicht geringgeschätzt werden. Hinweise darauf finden sich am ehesten im
Milieu der Geistlichen, in dem die Schriftlichkeit stärker ausgeprägt war. Im
Zusammenhang mit seinen Bemühungen um die Erlangung der Pfarrei in Uitikon suchte zum

Beispiel der bekannte Aufklärer Johann Rudolf Schinz 1775 auch Frau Zunftmeister
Bürkli auf, die ihm (nicht genehme) Karrierevorschläge machte. Die Zunftmeistersgattin

war Tochter des Onkels der Frau von Schinz' Bruder.23

Es scheint, dass Frauen aus dieser Rolle als Vermittlerinnen durchaus auch

Statusansprüche ableiteten. Ein anekdotisches Beispiel ist dasjenige von Heinrich
Werdmüller (1708-1776) und seiner Ehefrau Barbara Collin. Werdmüller war Sohn des

bedeutenden Holzhändlers und Pächters der Stadtsägerei, Hans Heinrich Werdmüller,
und hatte gute Chancen, Pfarrer zu werden. Allerdings beging er den Fauxpas, einer
Frau mit zweifelhaftem Lebenswandel die Ehe zu versprechen, was seine Karriereaussichten

deutlich minderte. Barbara Collin ihrerseits war Tochter eines Pfarrers im

Thurgau und unterhielt freundschaftliche Beziehungen zu den Konventualinnen des

Klosters Scherzingen, welche die Kollatur der protestantischen Pfarrei daselbst

besassen. Um sich die Gegenwart ihrer Freundin zu erhalten, versprachen sie Barbara

Collin, die Pfarrei ihrem zukünftigen Ehemann zu verleihen. Die Tatsache war
allgemein bekannt, und zahlreiche stellenlose junge Geistliche bewarben sich um
Barbaras Hand. Trotz seiner Vergangenheit machte Heinrich Werdmüller das Rennen,
und die Investitur fand im Oktober 1736, die Heirat im Januar 1737 statt. Bald aber

wurde die junge Ehe von schweren häuslichen Konflikten überschattet, denn die Frau
leitete aus ihrer Rolle in der Karriere des Mannes den Anspruch auf die häusliche
Meisterschaft ab; ihr Argument war: «I bi de Pfarrer, d'Pfarrey ischt myne!». Der Mann
konnte diesen für ihn leidvollen Zustand nur dadurch brechen, dass er eines Sonntags
im Bett liegenblieb und seine Frau aufforderte, die Predigt zu halten. Erst auf ihr
Versprechen, ihm in Zukunft die Meisterschaft zu überlassen, unterzog er sich seinen

pfarrherrlichen Pflichten. Die Machtstellung der Frauen hatte auf dem informellen
Niveau zu verharren und durfte sich nicht in öffentlicher symbolischer Darstellung
niederschlagen.24

Kehrt man nun zur in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts neu entstehenden

politischen Elite zurück, so fällt auf, dass diese möglicherweise aufgrund ihrer sehr

guten wirtschaftlichen Position durch eine überdurchschnittlich grosse Zahl an
Kindern, die das Erwachsenenalter erreichten, gekennzeichnet war. Nicht nur führte dies

zu grossen agnatischen Verwandtschaftsgruppen, sondern ermöglichte auch das Eingehen

zahlreicher Verschwägerungen. Wie am Beispiel des Bürgermeisters Salomon

Hirzel um 1645 gezeigt wurde, entstand so ein relativ grosses integriertes
Verwandtschaftsnetz, das neben Fernkaufleuten, die in der Textilproduktion engagiert

waren, auch wichtige Exponenten der Gruppe der Rentner umschloss. Im 17. Jahrhundert

waren dies die beiden Bürgermeister Rahn, der schon erwähnte Bürgermeister
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Grebel sowie der mit einer reichen Kaufmannstochter verheiratete Bürgermeister
Sigmund Spöndli (1617-1678). Es war das für den Aufstieg zur politischen Dominanz
bedeutsame demographische Wachstum dieser Gruppe, das mittelfristig die Konkurrenz

bezüglich der Erlangung von Regimentsstellen erhöhte und damit die Abschliessung
der Herrschaftskreise förderte.25

Allerdings bestand keineswegs die gesamte politische Elite aus einem einzigen
Verwandtschaftsnetz. Es gab durchaus Exponenten der politischen Elite, die sich wenig
für die Belange der Fernkaufleute einsetzten und wenigstens punktuell in einer

Gegnerschaft zu ihnen befanden. Wichtige Beispiele sind die Kreise um Bürgermeister
Hans Heinrich Bräm (1572-1644, Bürgermeister seit 1626), Stadtschreiber und Bürgermeister

Johann Heinrich Waser (1600-1669, Bürgermeister seit 1652), Antistes Johann
Jakob Breitinger (1575-1645) und Säckelmeister Junker Hans Ludwig Schneeberger
(1594-1658). Diese Personen waren offenbar kaum mit dem früher erwähnten Netz
verwandtschaftlich verbunden, aber gleichzeitig scheinen diese Exponenten unter sich

wenig durch Verwandtschaft integriert gewesen zu sein. Damit gelangen wir zum
Thema der Differenzierung der zürcherischen Elite.26

Die Differenzierung der zürcherischen Elite

Die in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts entstandene Elite war weder homogen,
noch blieb ihre Struktur über die Zeit hinweg konstant. Zwei Differenzierungen sind

hervorzuheben: erstens zwischen der sich aus dem Kaufmannsmilieu rekrutierenden
beziehungsweise sich auf ein arbeitsfreies Renteneinkommen stützenden Honoratiorenelite

und der älteren, adligen Beschäftigungen nachgehenden Elite; zweitens die sich

seit dem Ende des 17. Jahrhunderts abzeichnende Differenzierung von Funktionseliten

zwischen Verwaltungsbeamten und Unternehmertum.
Zwar gab es in Zürich in der frühen Neuzeit formell keinen Adel mit spezifischen

ständischen Vorrechten in der Form des privilegierten Zugangs zu bestimmten Funktionen

oder einer spezifischen Rechtsfähigkeit. Zudem wurden ausländische Adelspatente
in Zürich nicht anerkannt. Aber in Gestalt der sogenannten Stüblijunker existierte
innerhalb der Konstaffel eine Gruppe, die sich als adelig verstand und die seit 1638

gegenüber dem Zuzug aus der bürgerlichen Konstaffel beziehungsweise den Zünften
abgeschlossen und damit einem erblichen Adel vergleichbar war. Sie umfasste den

stadtsässig gewordenen Landadel wie die Meyer von Knonau, Landenberg, Schönau,
weiter die Amtleute auswärtiger Klöster und geistlicher Herrschaften (St. Blasien,
Konstanz, Einsiedeln, Wettingen) wie die Edlibach, Wirz, Zoller und Reinhard.
Schliesslich sind Mitglieder der städtischen Elite zu nennen, die zum Teil im Handel zu

Vermögen gekommen waren, aber schon früh (das heisst vor der Reformation) zu einem

adligen Lebensstil übergegangen waren, wie die Meiss oder Escher vom Luchs; als

seltenes Beispiel aus der nachreformatorischen Zeit können die Steiner/Uitikon gelten.27

Die wirtschaftliche Basis dieser Gruppe bestand, abgesehen von Geldkapitalien, in

Gerichtsherrschaften und in der Verwaltung der Gefälle auswärtiger Herrschaften -
beides Attribute eines adligen Lebensstils - sowie im Solddienst. Die Lebensführung
der Stüblijunker genoss ein hohes Prestige, was darin erkennbar ist, dass auch andere
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